
 

Beitragsordnung des Vereins „Pro arte edendi – Freunde der MGH e.V.“ 
 
Auf der Gründungsversammlung am 18.10.2019 wurde von den Gründungsmitgliedern folgende 
Beitragsordnung beschlossen: 
 
1. 
Der Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder gemäß § 4 (1) und (2) der Satzung beträgt 60 
Euro pro Kalenderjahr. Er ermäßigt sich auf 30 Euro, wenn das Mitglied im jeweiligen 
Kalenderjahr studiert und das 29. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
 
2. 
Der Mitgliedsbeitrag für Fördermitglieder gemäß § 4 (1) und (2) beträgt 500 Euro pro 
Kalenderjahr. 
 
2. 
Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres fällig. 
 
3. 
Gemäß § 4 (2) der Satzung wird die Mitgliedschaft durch schriftliche Beitrittserklärung 
gegenüber dem Vorstand erworben. Im Auftrag des Vorstands nimmt die Geschäftsstelle die 
Beitrittserklärungen entgegen und bestätigt die Mitgliedschaft.  
 
4. 
Ein Mitgliederverzeichnis wird bei der Geschäftsstelle geführt. 
 
5. 
Diese Beitragsordnung ist ab dem 18.10.2019 unbefristet gültig. Eine Änderung bedarf des 
Beschlusses der Mitgliederversammlung. Der Vorstand ist vorschlagsberechtigt. 
 


